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Was du für uns gewesen,
das wissen wir allein.
Hab‘ Dank für Deine Liebe,
du wirst uns unvergessen sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Ingrid Malcher
geb. Krämer

* 04. Juli 1952 25. Juli 2024

In stiller Trauer
Michael und Judith Malcher
mit Lukas und Nikolas
Patricia und Viktor Faber
Ruth Krämer
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 1. August 2024, um 14.00 Uhr auf
dem Friedhof in Reilingen statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.
Kondolenzliste liegt auf.

Nachruf

Miguel
Viel zu jung aus dem Leben gerissen, hinterlässt er eine
große Lücke bei uns.
Engagiert lebte er mit seinen Freunden für seinen Sport und
förderte mit seiner freundlichen Art den Zusammenhalt in
seinen Mannschaften und darüber hinaus.

Wir vermissen ihn und trauern mit seiner Familie.

Tennis-Club Hockenheim e.V.

Wir trauern um unser passives Mitglied

Sigrid Eichhorn
Sie war unserem Verein 24 Jahre lang treu verbunden.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

MGV Eintracht 1924 e. V. Hockenheim

Wir trauern um unsere ehemalige
Mitschülerin

Sigrid Eichhorn
geb. Eichhorn
z19.07.2024

Die Urnenbeisetzung findet heute
30.07.2024, um 14Uhr auf dem
Friedhof in Hockenheim statt.
Wir werden unserer ehemaligen
Schulkameradin ein ehrendes

Andenken bewahren.
Jahrgang 1936/37 Hockenheim

Öffentliche Bekanntmachung

des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB
sowie der Frühzeitigen Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 BauGB

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 105
mit örtlichen Bauvorschriften

„Mannheimer Straße links – L’Osteria“
(Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)

1). Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen hat am 03.07.2024 in öffentlicher Sitzung
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 105 mit örtlichen Bauvorschriften „Mannheimer Straße links – L’Osteria“
aufzustellen und eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer öffent-
lichen Auslegung durchzuführen.

Das Plangebiet liegt im Norden Schwetzingens und gleichzeitig im Osten Brühls,
direkt an der Gemarkungsgrenze von Brühl und Schwetzingen und ist eingerahmt
von Straßenverkehrsflächen (der B36, der Mannheimer Landstraße (K4145) und der
Albert-Bassermann-Straße (Gemarkung Brühl)). Mit dem vorliegenden, vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „VBP „Mannheimer Straße links – L’Osteria““ soll für
den Bereich Planungsrecht für eine gewerbliche Nutzung geschaffen werden.

Der vorläufige Geltungsbereich des Bebauungsplanes betrifft das Grundstück
mit der amtlichen Katasterbezeichnung Gemarkung Schwetzingen, Flurstücks-
nummer 9651 (gesamt).

Abbildung: Räumliche Abgrenzung, Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes

Ziele und Zwecke der Planung

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Planungen der L’Osteria, den
Standort des Planbereichs an der Albert-Bassermann-Straße (Gemarkungsgrenze
zwischen Brühl und Schwetzingen, direkte baulich-räumliche Nähe zum Gewerbe-
gebiet Nord der Gemeinde Brühl) durch einen L’Osteria Freestander gastronomisch
weiterzuentwickeln und die bestehende Lücke imGewerbegebiet Nord zu schließen.

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden nachfolgen-
de Ziele verfolgt:

• Entwicklung des Standortes, welcher im übergeordneten Planwerk des gelten-
den Flächennutzungsplanes bereits seit 2006 eine gewerbliche Baufläche an
dieser Stelle vorsieht. Der Grundstückszuschnitt und die den Standort begren-
zenden Straßenverkehrsflächen – und dadurch bestehende Restriktionen – er-
möglichen jedoch nicht jede gewerbliche Nutzung;

• Nutzung von Synergieeffekten durch die unmittelbare räumliche Verbindung
bzw. Eingliederung in das bestehende Gewerbegebiet Nord (v.a. hinsichtlich
verkehrlicher Andienung);

• Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zugleich eine entsprechende Attraktivitäts-
steigerung durch Erweiterung des gastronomischen Angebotes.

2). Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen hat am 03.07.2024 in öffentlicher Sitzung
den Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 105 mit örtlichen
Bauvorschriften „Mannheimer Straße links – L’Osteria“ gebilligt und die Verwaltung
beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
durchzuführen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes entspricht demunter Punkt 1). „Aufstel-
lungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB“ genannten räumlichen Umgriff.

Die Öffentlichkeit wird hiermit am Verfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 105 mit örtlichen Bauvorschriften „Mannheimer Straße links – L’Osteria“
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form der Veröffentlichung im Internet beteiligt.

Die Planunterlagen in der Fassung vom 19.06.2024 für die frühzeitige Beteiligung
werden in der Zeit vom

05.08.2024 bis einschließlich 06.09.2024

auf der Homepage der Stadt Schwetzingen
(https://www.schwetzingen.de/offenlagen) sowie über das zentrale Internetportal
des Landes (https://www.uvp-verbund.de/) abrufbar sein.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Unterlagen im Bürgermeisteramt Schwetzin-
gen, Hebelstraße 1, EG (Eingangsbereich), 68723 Schwetzingen während der allge-
meinen Öffnungszeiten einzusehen.

Diese Öffnungszeiten sind:

Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen BebauungsplanNr. 105mit örtlichen Bau-
vorschriften „Mannheimer Straße links – L’Osteria“ umfasst:

• Planzeichnung Bebauungsplan

• Planzeichnungen Vorhabenpläne

• Textteil

• Begründung inkl. Umwelt-Kurzbericht

• Anlagen (Baugrundgutachten, Plan Biotope)

jeweils in der Fassung vom 19.06.2024

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen mündlich zur Niederschrift,
per E-Mail oder schriftlich bei der Großen Kreisstadt Schwetzingen, Amt für Stadt-
entwicklung, Hebelstraße 7, 1. OG (Offenlagen), 68723 Schwetzingen vorgebracht
werden. Gleichzeitig besteht dort innerhalb der Auslegungsfrist Gelegenheit zur
Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Da das Ergebnis der
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des
Verfassers zweckmäßig. Die Ergebnismitteilungenwerden erst nach dem durch den
Gemeinderat erfolgten Satzungsbeschluss versandt.

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungenmitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.

Nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen können nach § 4 a
Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Stadt Schwetzingen, den 29.07.2024 Dr. René Pöltl, Oberbürgermeister

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim Tel. 0621/106846
E-Mail: nachbarschaftsverband@mannheim.de
www.nachbarschaftsverband.de

Bekanntmachungen
des Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim

Änderungen des interkommunalen Flächennutzungsplans (FNP)
Auf nachstehenden Teilflächen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine zivile Nachnutzung ehemals militärischer Flächen geschaffen werden. Hierzu
erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB.

Heidelberg – Patrick-Henry-Village: Der FNP soll in diesem Bereich zukünftig
„Wohnbauflächen“, „Gemischte Bauflächen“ sowie „Gemischte Bauflächen M 06.01“,
„Gewerbliche Bauflächen“, „Sonderbauflächen Ankunftszentrum U 06.01 und
U 06.02“ sowie „Grünflächen“ und „Park“ darstellen.

Schwetzingen – Tompkins Barracks und Kilbourne Kaserne: Ziel ist die Änderung
der Darstellung des FNP in Infrastrukturfläche „Erneuerbare Energien – Solarener-
gie“, Sonderbaufläche „Ankunftszentrum“, „Gewerbliche Baufläche“ und „Fläche zur
Landschaftsentwicklung“.

Die Planunterlagen können vom 31.07.2024 bis 16.09.2024 im Internet unter
www.nachbarschaftsverband.de (Aktuelles) und am Sitz der Geschäftsstelle des
Nachbarschaftsverbandes (Technisches Rathaus Mannheim, Glücksteinallee 11, in
68163 Mannheim, Öffnungszeiten Mo–Do 8:00 bis 16:00 Uhr und Fr. 8:00 bis
12:00 Uhr) eingesehen werden. Innerhalb der Veröffentlichungsfrist können Sie Ihre
Stellungnahme elektronisch übermitteln oder auf anderem Weg abgeben.

Änderung der Verbandssatzung
Die Verbandsversammlung hat am 08.03.2024 beschlossen, die Verbandssatzung
wie folgt zu ändern: § 1 Nr. 5 „Regionalverband Rhein Neckar Odenwald“ in „Verband
Region Rhein-Neckar“; § 6 Satz 2: „grundsätzlich“ in „elektronisch oder“; § 7 Nr. 5:
„Stimmenthaltungen gelten als Ablehnung“ in „Stimmenthaltungen werden bei der
Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt“; § 7 Nr. 6: wird ergänzt mit „Stimment-
haltungen werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht berücksichtigt“; § 14: „vom
18.12.1975, zuletzt geändert durch den Beschluss der Verbandsversammlung vom
24.02.1999“ in „(Erstfassung vom 18.12.1975, zuletzt geändert mit Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 11.03.2022)“. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung an die
aktuelle Rechtschreibung. Die neu beschlossene Satzung nebst Einzeländerungen
können im Internet unter www.nachbarschaftsverband.de (Aktuelles) sowie an der
Geschäftsstelle des Nachbarschaftsverbands (Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim)
eingesehen werden.

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen (§ 5 Abs. 2 GKZ i.V.m. § 4 Abs. 4 GemO BW): Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zu Stande gekommen sind, gelten ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn 1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 2. der Verbands-
vorsitzende dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber dem Nachbarschaftsverband unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend
gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Mannheim, den 30.07.2024

Martin Müller
Geschäftsführung

Einschlafen dürfen,
wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen
können, die man lange
getragen hat, das ist
eine tröstliche, eine
wunderbare Sache.

Hermann Hesse

ALLE
KUURPÄLZER SACHHE

AUCH UNTER
wwww.kurpaelzer.comm

ist eine Marke der Schwetzinger Zeitung / Hockenheimer
Tageszeitung. Bei der Produktauswahl wiiwird viel Wert auf Regionalität und Qualität
gelegt und die kulinarischen Produkte kommen ausschließlich von einheimischen
Erzeugern.

Diese und weitere Produkte sind – auch einzeln oder in anderer Zusammenstellung –
erhältlich im Kurpälzer Shop, Carl-Theodor-Str. 2, in Schwetzingen.
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 und 13-17 Uhr
Telefon: 06202/205-326
E-Mail: kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de
Infos unter: wwwww wwwww .kurpaelzer.com


